
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
an die Gemeinde Wachau 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer der Gemeinde Wachau: DE12ZZZ00000142537 

Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt  

 
Zahlungsgrund:  …………………………………………………………………… 

Buchungszeichen: …………………………………………………………………… 

  

 
Zahlungspflichtiger lt. Bescheid:  …………………………………………………. 

Straße und Hausnummer:   …………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort:    …………………………………………………. 

Telefon/ E-Mail (für Rückfragen):  …………………………………………………. 

 

 
Kontoinhaber:  …………………………………………………………………….  
(falls vom Zahlungspflichtigen abweichend) 
  
Wohnanschrift: …………………………………………………………………….  

Bank-Institut: …………………………………………………………………….  

IBAN:    ……………………………………………………………………. 

BIC:    ……………………………………………………………………. 

 
Datum/Unterschrift: ……………………………………………………………………. 
 
SEPA‐Lastschriftmandat:  

Ich/ Wir ermächtige/n die Gemeinde Wachau künftig wiederkehrende Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde 
Wachau von meinem/unserem Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir innerhalb 
von 8 Wochen – beginnend mit dem Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten Betrages verlangen 
kann/können. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Alle 
Veränderungen (z.B. Änderung der Bankverbindung, Adresse usw.) teile/n ich/wir unverzüglich der Gemeinde 
Wachau schriftlich mit. Kommt es in Folge einer unzureichenden Deckung meines/unseres Kontos oder durch 
fehlende rechtzeitige Änderungsmitteilungen zu Rückbuchungen, gehen die dabei entstehenden Kosten zu 
Lasten meines/unseres Kontos. 
 
Hinweise: 
1. Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig. 
Ihnen ist bekannt, dass Ihre Bank durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen Zahlungsgrund 
(z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer) unterrichtet wird. 
2. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre personenbezogenen Daten in Daten-
verarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden. 
3. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis auf Widerruf.  
4. Das SEPA-Lastschriftmandat wird nur wirksam, wenn das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete 
Formular im Original der Gemeinde Wachau vorliegt. 
 

 

Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen der Gemeinde Wachau 


